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LIEFERAIITEH . FRAGEBOGEN

Verjãhrungsfristen der Gewährleistung ('Garantiedauer") wegen ilängeln der $ache vor dem Hintergrund
der revidierten Art. 210 sowie 371 des schweizerischen Obligationenrechts, lnkrafttreten ab I .1.201 3.

a) Die Gewährleistungsfrist (Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Sachmängeln) in Bezug auf unsere
Produkte beträgt unyerãndert

allgemein .S W^1, / Jahre

-
ab (Henstelldatum, Auslieferung an Grosshandel, Einbau, lnbetriebnahme etc. - bitte spezifizieren)

sortimentsbezogen (für bestimmte Produkte) ,,.,. Monate / Jahre (bitte spezifizieren)

,.Flìr...gau,,zer.. So,r:{ì*.*oI,,, . ..5 i,.øh n¿

(Sie können für uns auch den Wortlaut lhrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen þGBl beilegen)

b) Die Gewährleistungsfrist (Verjåhrungsfrist fúr die Geltendmachung von Sachrnängeln) in Bezug auf unsere
Produkte beträgt mit Blick auf die revidierten GeseÞesbestimmungen neu ab 1. Januar 2013

im Normalfall ..... Monate / Jahre (neu OR 210 sieht eine Frist von 2 Jahren vor)

ab (Herstelldatum, Auslieferung an Grosshandel, Einbau, lnbetriebnahme etc, - bitte spezifizieren):

für Produkte, welche bestimmungsgemäss in ejn unbewegliches (Bau-) Werk integriert werden

.Í Monate I Jqhre (neu OR 210 sieht eine Frist von 5 Jahren vor)

namentlich folgende Prod ukte (bitte spezifizieren) :

ab (Henstelldatum, Auqlþferulg qn Glossh Einbau, lnbetriebnahme elc. - bitte spezifizieren):

(Sie können für uns auch den Wortlaut lhrer neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen þGBf beilegen)

Datum: .c:1.,..:1.1, .a01.L..,.
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Lieferant / Firma ,lâÞ. 8580 Amrln¡rit
Untenchrift:
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